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Besteuerung laufender Einnahmen  

aus Mitarbeiterbeteiligungen 

 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass laufende Vergütungen aus 
einer typisch stillen Beteiligung des Arbeitnehmers am Arbeit-
geber-Unternehmen, die auf diesem Sonderrechtsverhältnis be-
ruhen, ausschließlich der Besteuerung nach dieser Vorschrift 
unterliegen, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen des  
§ 20 Abs. 1 Nr. 4 des Einkommensteuergesetzes (Einkünfte als 

Einkünfte aus Kapitalvermögen) erfüllt sind (Az. VIII R 13/23). 

Der Bundesfinanzhof hat die Revision des Finanzamts zurück-
gewiesen. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg habe im Ergebnis zutref-
fend erkannt, dass die Gewinnanteile des Klägers aus dessen 
stiller Beteiligung am Unternehmen der GmbH gemäß § 20 Abs. 
1 Nr. 4 EStG zu den Einkünften des Klägers aus Kapitalvermö-
gen gehören. Die dem Kläger zugeflossenen Gewinnanteile sei-
en weder ganz noch teilweise den Einkünften aus nichtselbst-

ständiger Arbeit (§ 19 EStG) zuzuordnen, da sie allein durch 
das Sonderrechtsverhältnis der typisch stillen Beteiligung des 
Klägers am Unternehmen der GmbH veranlasst sind. Die Veran-
lassung einer Zahlung durch ein gesellschaftsrechtliches Son-
derrechtsverhältnis, welche zu einer Zuwendung außerhalb des 
Einkünfteerzielungstatbestands in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 
führt, setze voraus, dass dieses Rechtsverhältnis wirksam be-
gründet worden ist, die Bedingungen des Sonderrechtsverhält-
nisses ernsthaft vereinbart sowie durchgeführt worden sind und 
das Sonderrechtsverhältnis im Hinblick auf seine Ausgestaltung 

einen eigenen wirtschaftlichen Gehalt neben dem Arbeitsver-
hältnis aufweist. 
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